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Die Fachhochschule Brandenburg in der 
Stadt Brandenburg an der Havel wurde 
1992 als Campushochschule gegründet. In 
den drei Fachbereichen Informatik und 
Medien, Technik und Wirtschaft sind der-
zeit über 3000 Studierende immatrikuliert. 
Die Nähe u. a. zu Potsdam (30 Min.) und 
zur Bundeshauptstadt Berlin (45 Min.) bie-
ten hervorragende Möglichkeiten für Ko-
operationen mit regionaler Wirtschaft und 
Industrie. 

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt ist im 
Fachbereich Informatik und Medien fol-
gende Stelle zu besetzen:  
 

1 Professorin/Professor 
für Informatik 

Bes.Gr. W 2 BBesO 
Kennziffer: IP 16 

 
 

Der/die Stelleninhaber/-in soll schwer-
punktmäßig Aufgaben in Lehre und For-
schung auf dem Gebiet der Angewandten 
Informatik mit Schwerpunkt „mobile com-
puting“ in verschiedenen Anwendungsbe-
reichen (u. a. in Medizininformatik, Digitale 
Medien, Medieninformatik) übernehmen. 
Eine Beteiligung an der Lehre in Grundla-
genfächern wird erwartet. 
 
Erwartet wird weiterhin eine mehrjährige 
berufliche Tätigkeit an der Schnittstelle 
zwischen Theorie und Anwendung der In-
formatik im Ausschreibungsgebiet. Wün-
schenswert sind vertiefte Kenntnisse im 
Bereich der Programmierung sowie in ei-
nem weiteren Profilbereich des Fachbe-
reichs. Der/die ideale Kandidat/-in verfügt 
über einen Abschluss in Informatik. 
 
Die Übernahme von Lehrveranstaltungen 
in allen Präsenz- und Online-
Studiengängen (B.Sc., M.Sc.) des Fachbe-
reichs Informatik und Medien sowie im 
Servicebereich wird vorausgesetzt, ebenso 
die Bereitschaft, an der Internationalisie-
rung des Fachbereichs, u. a. durch Lehr-
veranstaltungen in englischer Sprache (in-
ternationalisation at home). 
 
Die Einrichtung der Professur ist eine Maß-
nahme des sog. Überlastprogramms. Die 
Besetzung der Professur erfolgt im Ange-

stelltenverhältnis und ist zunächst für die 
Dauer von fünf Jahren befristet.  
Die Beteiligung an der Hochschulselbst-
verwaltung, der Studienberatung sowie an 
weiteren Aufgaben nach §§ 3 und 40 des 
Brandenburgischen Hochschulgesetzes 
(BbgHG) wird erwartet.  

Bewerber/innen müssen die Einstellungs-
voraussetzungen nach § 39 des Branden-
burgischen Hochschulgesetzes erfüllen. 

Auf die dienstrechtliche Stellung der Pro-
fessorinnen und Professoren nach § 41 
Abs. 1 BbgHG wird hingewiesen. 

Die Fachhochschule Brandenburg strebt 
eine Erhöhung des Anteils von Professo-
rinnen an und fordert qualifizierte Wissen-
schaftlerinnen ausdrücklich zur Bewerbung 
auf.  

Schwerbehinderte werden bei sonst glei-
cher Eignung bevorzugt berücksichtigt. 

 

Bewerber/innen wenden sich bitte mit den 
üblichen Bewerbungsunterlagen und unter 
Angabe der genannten Kennziffer bis 
zum 31. Dezember 2010 an den  
 

Präsidenten der 
Fachhochschule Brandenburg 

Personalabteilung 
PSF 2132 

14737 Brandenburg an der Havel 
 
Für die Rücksendung Ihrer Unterlagen bei 
Nichtanstellung wird um Beilage eines aus-
reichend frankierten Rückumschlages ge-
beten. 
 

 


